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Ablaufschema Feuerungskontrolle (FEUKO) im Kanton Glarus 
 

 
GW: Grenzwert  

Aufforderung der Gemeinde an Hauseigentümer für Kontrollmessungen 

Holzfeuerungen bis 70 kW 

Öl- und Gasfeuerungen bis 350 kW 

Messung durch  
Servicefirma (ab 2024) 

Messung durch Feuerungskontrolleur der Gemeinde 

Kontrollmessung 

GW  
erfüllt 

nächste Kontrollmessung in zwei bzw. vier Jahren 

Einregulierung und 
Nachmessung durch 

Servicefirma 
 

Kann durch 
Feuerungskontrolleur 
angeordnet werden 

Stilllegungsverfügung der  
Gemeinde 

Sanierungsverfügung der  
Gemeinde 

GW  
erfüllt 

Abnahmemessung 

Sanierung 

Kontrollmessung 
 

wenn nötig 
Einregulierung und 

Nachmessung 

Messwerte an Gemeinde 

NEIN 

Messwerte an  
Feuerungskontrolleur 

Kundschaft bestätigt im 
Schreiben des 
Feuerungskontrolleurs mit 
Unterschrift, dass sie die 
Anlage innert Frist saniert. 

Messwerte an Gemeinde 

Messwerte an 
Feuerungskontrolleur 

GW  
erfüllt 

Erfolgt keine Sanierung der 
Feuerungsanlage bis 15 
Monate vor Ablauf der Frist, 
wird die Gemeinde vom 
Feuerungskontrolleur mit 
einem Schreiben darüber in 
Kenntnis gesetzt. 

 

JA 

NEIN 

JA 

NEIN 

JA 

Erfolgt die Sanierung 
bis 15 Monate vor 
Ablauf der Frist 


